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Kantonsgericht

Strafkammer (vier Mitglieder)

Mitglieder    idmer Ma  li  i r  et tal                                                                                          
   S a geli rika  t i ge                                                                                   
   ie ard derli eatri e  lar                                                                               
   vakant

Zivilkammer (acht Mitglieder)

Mitglieder   Marti a ar  di l  rch   ngi                                                                              
   li am e ri  fel                                                                                             
   ich n ndr  M hleh rn                                                                                              
   a mgartner nehm ri  ngi                                                                                 
   efti Sch rer th  ra n ald                                                                                     
    ch inger Matthia  Sch anden                                                                                
   hni Marcel  iedern                                                                                                   
   lmer Str hle r la  lar

Die Gerichtsbehörden konstituieren sich im Übrigen selbst.

C.   Vereidigung

ach erfolgter ahl ndet die ereidigung der Ge hlten statt  ebenso erden die an der rne ge hlten 
Mitglieder des Regierungsrates vereidigt.

§ 3   Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2015

Das Budget für das laufende Jahr sagt in der Erfolgsrechnung einen Aufwandüberschuss von 11 Millionen 
ranken voraus. in u kommen rund  Millionen ranken Mindereinnahmen  bedingt durch das Ausbleiben 

der Gewinnausschüttung durch die Schweizerische Nationalbank. Diese waren zum Zeitpunkt der Budgetbe-
ratung im andrat noch nicht bekannt. nsgesamt betr gt das erwartete De zit also 14  Millionen ranken. 
n der nvestitionsrechnung sind Nettoinvestitionen von 1  Millionen ranken ausgewiesen. ür Abschrei-

bungen sind 14  und für Entnahmen aus onds und Spezial nanzierungen  Millionen ranken vorgesehen. 
Der im Budget ausgewiesene inanzierungsfehlbetrag betr gt 1  Millionen ranken  der Selbst nanzie-
rungsgrad lediglich tiefe 24 Prozent. 

Im Vergleich zu 2013 hat sich das Budget 2014 in den wesentlichen Kennzahlen nochmals verschlechtert. 
Kurzfristig ist kaum mit Entspannung zu rechnen. Der Finanz- und Aufgabenplan 2015–2018 weist für 2015 
einen Aufwandüberschuss von 1 8 Millionen Franken aus. Danach soll sich dieser stetig verringern. 2018 soll 
das De zit noch 3 5 Millionen Franken betragen. Entsprechend sieht die Entwicklung der Selbst nanzierungs-
grade aus. Betr gt dieser gem ss Finanz- und Aufgabenplan vorerst 0 Prozent (2015)  steigt er bis zum Ende 
der Finanzplanperiode wieder auf 97 Prozent (2018).

Der Landrat beantragt der Landsgemeinde, gestützt auf Artikel 2 Absatz 2 und Artikel 131 Absatz 2 des 
Steuergesetzes, den Steuerfuss für das Jahr 2015 auf 53 Prozent der einfachen Steuer sowie den Bausteuer-
zuschlag auf 2 Prozent der einfachen Steuer und 15 Prozent der Erbschafts- und Schenkungssteuer festzu-
setzen. Der Bausteuerzuschlag ist zweckgebunden wie folgt zu verwenden:
–  1,5 Prozent der einfachen Steuer und 15 Prozent der Erbschafts- und Schenkungssteuer für die Gesamt-

sanierung des Kantonsspitals;
– 0,25 Prozent der einfachen Steuer für die Gesamterneuerung der Linth Arena SGU;
–  0,25 Prozent der einfachen Steuer für den Neubau der Mensa und für die Sanierung des Hauptgebäudes 

der Kantonalen Gewerblichen Berufsschule Ziegelbrücke.


